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1 Vorbemerkung 

Der demographische Wandel stellt eine Herausforderung für die Gesellschaft dar. Die 
zunehmende Zahl älterer Menschen und ihr wachsender Anteil an der Gesamtbevölke-
rung wird jedoch häufig nur unter negativen Vorzeichen diskutiert, vor allem im Hin-
blick auf mögliche Gefährdungen für die sozialen Sicherungssysteme und den Arbeits-
markt. Dieser Eindruck wird verstärkt durch Begriffe wie „Rentnerschwemme“, „Al-
terslawine“ und „Überalterung“. Negative und unangemessene Altersbilder sowie stere-
otype Einschätzungen, die Alter vor allem mit Krankheit, Pflegebedürftigkeit und man-
gelnder geistiger Beweglichkeit verknüpfen, verhindern eine differenzierte Sicht der Le-
bensphase „Alter“. Sie führen zu einer Verfestigung von Vorurteilen und begünstigen 
die Entstehung von Benachteiligungen und Diskriminierungen. 

Diskriminierungen aufgrund des Lebensalters zeigen sich darin, dass bestimmte Leistun-
gen verweigert und Möglichkeiten und Rechte faktisch aberkannt werden. In den „Se-
niorenpolitischen Leitlinien 2010“ des Landes NRW wird das Thema „Altersdiskrimi-
nierung“ aufgegriffen. Wie dort näher erläutert wird, verletzt eine negative und unge-
rechtfertigte Beurteilung und Behandlung von Personengruppen aufgrund ihres Alters 
die Menschenwürde und ist unsozial. Negative Altersbilder und negativ gefärbte Selbst-
bilder älterer Menschen werden verfestigt sowie gesellschaftliche Ressourcen nicht ge-
nutzt. 

Vor dem Hintergrund der seniorenpolitischen Leitlinien des Landes Nordrhein-Westfa-
len wurden im Rahmen dieser eintägigen Veranstaltung die Ziele verfolgt, 

• das Thema „Altersdiskriminierung“ konkreter darzustellen und „greifbarer“ für äl-
tere Menschen und Akteurinnen und Akteure in der Seniorenarbeit und Politik zu 
machen; 

• herauszuarbeiten, in welchen Bereichen des Alltags ältere Menschen von Altersdiskri-
minierung betroffen sind und wie weitreichend dies für sie sein kann; 

• zu beleuchten, warum in Deutschland das Thema Altersdiskriminierung in den Blick 
genommen werden soll und muss. 

Ein wesentliches Ergebnis dieser Tagung ist die Verabschiedung des vorliegenden Posi-
tionspapiers zur Altersdiskriminierung aus Sicht älterer Menschen. Dies ist bislang noch 
nicht geschehen. Es soll Akteurinnen und Akteuren in der Seniorenarbeit und Politik 
aufzeigen, wie ältere Menschen Diskriminierung in ihrem Alltag erleben und welche 
Möglichkeiten sie sehen, Gleichbehandlung zu erreichen. 

– 4 – 



1

Dieses Positionspapier wurde vorbereitet von: 

• Vera von Achenbach, Projektmanagement Seniorenpolitik, Dortmund 
• Egon Backes, Landesseniorenvertretung NRW, Münster 
• Barbara Eifert, Forschungsgesellschaft für Gerontologie – Institut für Gerontologie, 

Dortmund 
• Christoph Eikenbusch, Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. 
• Dr. Frerich Frerichs, Forschungsgesellschaft für Gerontologie – Institut für 

Gerontologie, Dortmund 
• Hildegard Jaekel, Landesseniorenvertretung NRW, Münster 
• Dr. Guido Klumpp, Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V., 

Bonn 
• Julia Middelhauve, Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration 

des Landes NRW, Düsseldorf 
• Brigitte von Germeten-Ortmann, Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. 
• Henriette Reker und Dr. Wilfried Reckert, Stadt Gelsenkirchen 
• Annette Scholl, Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln 
• Hiltrud Wessling, Verein zur Förderung der Generationengerechtigkeit Münster e.V. 
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2 Hintergründe zur Diskriminierung aufgrund des Lebensalters 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Diskriminierung aufgrund des Lebensalters“ 
steckt in Deutschland noch in den Anfängen. Bereits 1994 sprach Spiros Simitis von 
einer verdrängten Benachteiligung. Der Begriff „Altersdiskriminierung“ ist – so der vier-
te Bericht zur Lage der älteren Generation in Deutschland – noch wenig gebräuchlich. 
Dies bestätigen die Ergebnisse einer Literaturrecherche, die im Vorfeld dieser Tagung 
durchgeführt wurde. Sie zeigen, dass Probleme der Benachteiligung und Diskriminie-
rung alter Menschen unter dem Stichwort „Diskriminierung“ bzw. „Altersdiskriminie-
rung“ bislang kaum eine Resonanz in der deutschen Fachliteratur gefunden haben. Da-
rüber hinaus wird der Begriff „Altersdiskriminierung“ je nach sozialem, kulturellem 
und politischem Umfeld unterschiedlich verstanden, verwendet und bewertet. 

Mit der Umsetzung europäischer Antidiskriminierungsrichtlinien in die deutsche Ge-
setzgebung hat das Thema „Altersdiskriminierung“ zwar an Aufmerksamkeit gewon-
nen, doch die Diskussionen sind auf Aspekte wie Entwurf zum deutschen Antidiskrimi-
nierungsgesetz, Erwerbstätigkeit und Gesundheitswesen reduziert. Parallelen sind hier 
zur Diskussion um Diskriminierungen wegen des Geschlechts zu erkennen, die in 
Deutschland ebenfalls zeitverzögert begann und erst unter dem Einfluss des Europäi-
schen Gemeinschaftsrechts ein Thema wurde. 

Im Unterschied zur Diskriminierung wegen des Geschlechts fehlt es beim Thema „Dis-
kriminierung aufgrund des Lebensalters“ jedoch häufig am Bewusstsein dafür, dass hier 
Benachteiligung vorliegt. Vielfach wird die Existenz von Altersdiskriminierung unter-
schätzt oder gar geleugnet – auch von den betroffenen Menschen selbst. Verstärkt wird 
dies dadurch, dass in Deutschland nur wenig aussagekräftige Daten über das Ausmaß, 
die Motive, die Wirkungsweisen und die Folgen von Diskriminierungen vorliegen. 

Diskriminierung aufgrund des Lebensalters ist keine Randerscheinung, die vernachläs-
sigt werden kann. Dies zeigen Untersuchungen und Erfahrungsberichte betroffener 
Menschen. Die Bedeutung des Themas nimmt vor dem Hintergrund der demographi-
schen Veränderungen zu. Die Gruppe der älteren Menschen steht für einen Bevölke-
rungsteil, der sich durch eine Vielzahl an Interessen, Fähigkeiten, Bedürfnissen und 
Belangen auszeichnet und einen wichtigen sozialen und wirtschaftlichen Beitrag zur 
Gesellschaft leistet. Doch angesichts tiefverwurzelter negativer Einstellungen und Vor-
urteile gegenüber alten Menschen wird dieser gesellschaftliche Wert vielfach angezwei-
felt. 
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Es gilt zu verhindern, dass sich Altersdiskriminierungen weiter verfestigen. So ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass gegen Voreingenommenheit und Diskriminierungen 
wegen des Alters angegangen wird. Statt Schuldzuweisungen ist Verantwortung zu 
übernehmen, sich dem Thema zu stellen und sich damit auseinander zu setzen. Nur ein 
umfassender und breit angelegter Ansatz, der im Dialog mit allen beteiligten Akteu-
rinnen und Akteuren umgesetzt wird, kann helfen, Altersdiskriminierung abzubauen. 
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3 Begriffsbestimmung Diskriminierung aufgrund des Lebensalters 

Altersdiskriminierung kann sich gegen jede Altersgruppe richten, jedoch sind ältere 
Menschen häufiger davon betroffen. Diskriminierung aufgrund des Lebensalters be-
zeichnet jede Ungleichbehandlung aufgrund des Lebensalters, für die es keinen sachli-
chen Grund gibt: 

• „Ungleich“ beschreibt eine weniger günstige Behandlung, als sie andere Personen 
oder Gruppen in gleichen oder vergleichbaren Situationen erfahren. Eine Diskrimi-
nierung lässt sich daher nur durch einen Vergleich feststellen und kann nicht unab-
hängig von konkreten Situationen bestimmt werden. 

• Der Begriff „Behandlung“ bezieht sich auf eine Handlung, die auf Personen und 
nicht auf abstrakte Gegebenheiten abzielt. 

Das Grundgesetz kennt kein ausdrückliches Diskriminierungsverbot des Alters. Jedoch 
wird im allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Artikels 3 Absatz 1 generell die Gleich-
heit aller Menschen vor dem Gesetz als Grundrecht festgeschrieben. Dieses Grundrecht 
bindet Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung, Gleiches rechtlich 
gleich, Ungleiches unterschiedlich zu behandeln. Eine willkürliche Differenzierung ist 
verboten (Willkürverbot). Die in Absatz 2 geregelte Gleichberechtigung von Mann und 
Frau enthält nicht nur ein solches Willkürverbot, sondern verpflichtet den Gesetzgeber 
auch zum Abbau gesellschaftlicher Benachteiligungen. Für das Alter gibt es bislang kei-
ne entsprechende Regelung. 

Diskriminierung aufgrund des Lebensalters stellt eine Verhaltensweise dar, die sich auf 
Voreingenommenheit gegenüber dem Alter (im Englischen als „ageism“ bezeichnet) 
gründet. Diese Einstellung ist durch Vorurteile und Stereotype gegenüber älteren Men-
schen und dem Altern gekennzeichnet, die weit verbreitet sind und von vielen als zu-
treffend empfunden werden. Beispielsweise seien ältere Menschen grundsätzlich krank 
und/oder pflegebedürftig sowie starrköpfig. Aufgrund dieser Vorurteile können diskri-
minierende Haltungen häufig gerechtfertigt werden. Diskriminierungen wegen des Le-
bensalters hindern Betroffene daran, in angemessener Weise am Arbeits- und gesell-
schaftlichen Leben teilzuhaben. 

Altersdiskriminierung zeigt sich in verschiedenen Formen und Ausprägungen wie nega-
tive Bewertung, Geringschätzung, Herabsetzung, Unterdrückung, Benachteiligung und 
Entwertung, dabei sind die Grenzen zum Teil fließend. Neben der oben erläuterten 
direkten Diskriminierung gibt es noch die indirekte bzw. mittelbare Diskriminierung 
aufgrund des Lebensalters. Sie liegt beispielsweise vor, wenn dem Anschein nach neu-
trale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren bestimmte Personen aufgrund ihres Alters 
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in besonderer Weise benachteiligen können (EU-Gleichbehandlungs-Richtlinien 2000/ 
43/EG und 2000/78/EG). 

Diskriminierungen verlaufen prozesshaft: Trennen – Fixieren – Abwerten. Die Abwer-
tung als Ergebnis eines Diskriminierungsprozesses z. B. bezogen auf ältere Menschen en-
det dabei nicht innerhalb einer Generation, sondern wird über Generationen weiter-
getragen (transformiert) und so dauerhaft verfestigt. Zur Verfestigung trägt zudem das 
nicht (mehr) Wahrnehmen und das Verschweigen von Diskriminierungen bei. 

Ältere Menschen können von doppelten bzw. mehrfachen Diskriminierungen betroffen 
sein. So können zum Diskriminierungsmerkmal „Alter“ weitere Gründe wie Ge-
schlecht, Behinderung, „Rasse“, ethnische Herkunft, Religion und sexuelle Ausrichtung 
hinzukommen (Mehrfachdiskriminierung). Diese Mehrfachdiskriminierung trifft in 
besonderem Maße ältere Frauen. Es findet nicht nur eine Fortsetzung der Frauen-Dis-
kriminierung in der Lebensphase Alter statt, sondern durch die Zugehörigkeit zur Grup-
pe der alten Menschen potenziert sich die diskriminierende Situation. 

Unter „positiver Diskriminierung“ (im Englischen als „affirmative action“ oder „posi-
tive action“ bezeichnet) wird eine bewusste Bevorzugung von Personen verstanden, um 
Nachteile, denen sie ausgesetzt sind, anzugehen und sie auszugleichen. Hierzu gehören 
die Fahrvergünstigungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder Preisermäßigungen für 
Kulturangebote und Erholungsmaßnahmen für ältere Menschen. Derartige Ausgleich-
maßnahmen sind insofern umstritten, da sie die Menschen benachteiligen, die das ent-
sprechende Merkmal – hier Alter – nicht aufweisen. 

Positive Diskriminierung als Maßnahme zu mehr Chancengleichheit wie die bevorzugte 
Einstellung und Beförderung von Frauen in Behörden ist innerhalb der Europäischen 
Union erlaubt. Die Europäischen Seniorenorganisation AGE versteht „positive Diskri-
minierung“ als eine Maßnahme, älteren Menschen gesellschaftliche Teilhabe zu ermög-
lichen – wie eine Quote für ältere Menschen in Politik und Parteien. AGE gibt jedoch zu 
bedenken, ob und inwieweit „Alter“ ein passendes Auswahlkriterium beispielsweise für 
finanzielle Vergünstigungen ist, um Nachteile (wie zum Beispiel geringes Einkommen) 
auszugleichen. „Alter“ allein gibt keine genauen Hinweise auf die individuellen (finan-
ziellen) Bedürfnisse von Menschen. 
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4 Altersdiskriminierung im Alltag: 
Problembereiche und Handlungsempfehlungen 

Was ist für ältere Menschen Altersdiskriminierung? Wo findet sie statt? Da diese Fragen 
bislang kaum gestellt wurden, liegen entsprechend wenige Antworten dazu vor. Im Fol-
genden wird daher der Versuch unternommen, Altersdiskriminierungen in verschiede-
nen Abstufungen aus Sicht älterer Menschen deutlich und damit fassbar und erfahrbar 
zu machen. Um dabei eine möglichst strukturierte und damit genaue Sicht auf verschie-
dene Bereiche des Alltags zu ermöglichen, wurden fünf wichtige Lebensbereiche als po-
tenzielle Orte von Altersdiskriminierungen ausgewählt: Arbeit, Gesundheitswesen, Ban-
ken und Versicherungen, soziales Leben und Medien. 

4.1 Arbeit 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der Stellungen und Werte von Menschen von der Zu-
gehörigkeit zum Arbeitsmarkt und der Position innerhalb dieses Arbeitsmarktes abhän-
gig sind. Daher ist der Blick auf den Bereich „Arbeit“ im Hinblick auf Altersdiskrimi-
nierung von zentraler Bedeutung. 

Um was geht es? 

Im Verlauf der letzten 30 Jahre ist die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ständig zurückgegangen. Derzeit liegt Quote der 55- bis 64-Jährigen, 
die einen Arbeitsplatz einnehmen oder einer selbstständigen Beschäftigung nachgehen, 
in Deutschland bei 41,8 % und damit knapp über dem EU-Durchschnitt von 41 % 
(Eurostat 2004). Mitverantwortlich für die geringe Erwerbsquote ist die in den letzten 
25 Jahren von staatlicher wie von Unternehmerseite geförderte Frühverrentungspraxis, 
um u. a. Arbeitslosigkeit – vor allem junger Menschen – zu beseitigen. Somit ist die Be-
rufsaufgabe mit 65 Jahren zur Ausnahme geworden. Berufseinsteigerinnen und -einstei-
ger werden immer älter, deswegen ist eine längere Lebensarbeitszeit sachlich gerechtfer-
tigt. Mittel- und langfristig sind diese Entwicklungen aufzuhalten, denn der demo-
graphische Wandel zeigt spätestens ab 2015 seine Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt. 
Es werden dann verhältnismäßig weniger jüngere Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, 
und die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre kommen in ein höheres 
Erwerbsalter. Das vorhandene Erfahrungswissen und vorhandene Potenziale älterer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden dann noch dringlicher als heute in den 
Betrieben und auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. 
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Welche Probleme zeigen sich? 

Laut „Betriebspanel NRW 2002“ zeigt sich, dass 40 % der Betriebe in Nordrhein-West-
falen keine Mitarbeitenden beschäftigen, die älter als 50 Jahre sind. Dies entspricht auch 
der gängigen Einstellungspraxis der Unternehmen. Die Vorbehalte, ältere Erwerbstätige 
in Betrieben einzustellen und ggf. weiterzuqualifizieren, hängen oft mit einem vorherr-
schenden Defizitmodell des Alterns zusammen. So wird mit Alter ein genereller Abbau 
physischer und psychischer Leistungen sowie eine geringe Lernfähigkeit unterstellt. Von 
Diskriminierungen aufgrund des Lebensalters sind Personen bereits ab einem Alter von 
40 Jahren betroffen: 

• Ältere Arbeitnehmende werden beim Zugang zur Erwerbstätigkeit benachteiligt, bei-
spielsweise durch Altersangaben in Stellenanzeigen der Tageszeitungen oder durch 
Fragen nach dem Alter in Einstellungsfragebögen. Die Auswahlentscheidung erfolgt 
ganz häufig unter Berücksichtigung des Alters. 

• Im Betrieb sind ältere Arbeitnehmende weniger an betrieblich organisierten Fort- und 
Weiterbildungen beteiligt. 

• Ältere Mitarbeitende werden bei betrieblichen Aufstiegsentscheidungen häufig über-
gangen. 

• Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden z. T. auf so genannte „Schon-
arbeitsplätze“ versetzt, die häufig durch geringeres soziales Ansehen und beruflichen 
Abstieg gekennzeichnet sind. 

• Für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist zwar das Risiko, den Arbeits-
platz zu verlieren, geringer als bei jüngeren, doch sind die älteren arbeitslos, finden 
sie schwerer wieder eine Beschäftigung als jüngere und laufen Gefahr, langzeitarbeits-
los zu werden. 

• In Sozialplänen sind häufig Deckelungen bei Abfindungsregelungen zu finden, d. h., 
nur bis zu einer bestimmten Summe werden Abfindungen gezahlt, oder die maxima-
le Dauer der Betriebszugehörigkeit wird begrenzt. 

• Es fehlt das Bewusstsein für die Leistungsfähigkeit und die Potenziale älterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Ältere Arbeitnehmende werden primär als Kosten-
faktor gesehen. 

Welche Beispiele gibt es? 

• „Wir haben klare Vorstellungen von geeigneten Bewerbern und bitten Sie, sich nur zu 
bewerben, wenn Sie folgendes Profil aufweisen: Alter bis Ende 30, abgeschlossene 
kaufmännische/technische Ausbildung, lückenlose Vita, Erfahrung im aktiven Au-
ßendienst (…).“ 

• „Letzte Woche hat mir ein Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung vorgelegt mit dem 
Inhalt, dass alle über 55-Jährigen aus dem Arbeitsleben ausscheiden sollen. Das ist 
eine typische ‚Entsorgung‘ und Personalpolitik zu Lasten Dritter.“ 
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Handlungsempfehlungen von Älteren für Ältere 

Betriebs- und Personalräte sind wichtige Anlaufstellen, um Anregungen zu geben, die 
Erfahrungen älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben positiv zu nut-
zen, und bestehende Betriebsvereinbarungen auf Diskriminierungstatbestände zu über-
prüfen und bei Versetzungen, Einstellungen usw. auf Benachteiligungen aufgrund des 
Lebensalters zu achten und dagegen anzugehen. 

Handlungsempfehlungen für Akteurinnen und Akteure im Arbeitsmarkt, 
in der Seniorenarbeit und Politik 

• Um das mangelnde Bewusstsein an Diskriminierungen aufgrund des Lebensalters zu 
beseitigen und einen Einstellungswandel gegenüber älteren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern zu erreichen, ist darüber aufzuklären, wie für ältere Beschäftigte Be-
nachteiligungen und Vorurteile entstehen und aus welchen Gründen sie überwunden 
werden müssen. Darüber hinaus sind Wege aufzuzeigen, wie diese vermieden werden 
können. 

• Um die bestehenden Altersbarrieren zu beseitigen, ist eine ganzheitliche Manage-
mentstrategie zu verfolgen. So sollte es Ziel eines altersgerechten Personalmanage-
ments sein, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu qualifizieren (Fort- und 
Weiterbildung), altersbedingte gesundheitliche Probleme durch flexible Arbeitszeit-
gestaltung und Arbeitsschutz zu verhindern und älter werdende Mitarbeitende mit 
anderen Beschäftigtengruppen in die betriebliche Personalpolitik zu integrieren. 

Handlungsempfehlungen für die Landesregierung 

Um einen Einstellungswandel gegenüber älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern zu erreichen, ist zu empfehlen, dass die Landesregierung ihre Bemühungen ver-
stärkt, etwa im Rahmen der arbid-Initiative, diesen Informations- und Sensibilisierungs-
prozess moderierend zu gestalten. 

Forschungsbedarf 

Diskriminierungen aufgrund des Lebensalters auf dem Arbeitsmarkt sind systematisch 
zu erfassen, um das Ausmaß zu belegen und um mehr Transparenz zu schaffen. Dabei 
ist es erforderlich, zunächst eine Ist-Analyse bestehender Untersuchungen zum Thema 
vorzunehmen und den Bedarf fehlender Untersuchungen herauszuarbeiten. Hierbei sind 
besonders auch Klein- und Mittelbetriebe ohne Betriebs- und Personalräte zu berück-
sichtigen. 
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4.2 Gesundheitswesen 

Um was geht es? 

Gesundheit und soziales Leben gehören zu den Grundbedürfnissen des Lebens und sind 
eine unverzichtbare Voraussetzung für eine aktive Lebensentfaltung. Um Gesundheit zu 
erhalten bzw. wieder herzustellen, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass adäquate 
ärztliche und pflegerische Behandlungen nach dem derzeitigen medizinischen Wis-
sensstand unabhängig vom Lebensalter zur Verfügung stehen. 

Welche Probleme zeigen sich? 

Die Vorschläge zu Einspar-Diskussionen im Gesundheitswesen – beispielsweise bei 
Menschen ab 75 Jahren kostspielige medizinische Leistungen zu rationieren – machen 
deutlich, dass elementare Grundrechte und das Solidaritätsprinzip von Menschen in 
Frage gestellt werden. Sie legen die Vermutung nahe, dass bei dieser Kostenrechnung die 
Kosten zu hoch sind und der Nutzen des alten Menschen zu gering ist – sprich: das Le-
ben des alten Menschen keine oder zu wenig anerkannte Qualitäten hat. Darüber hin-
aus haben ältere Menschen mit zahlreichen Schwierigkeiten und Problemen – vor allem 
beim Zugang von Leistungen – im Gesundheitswesen zu kämpfen, die vielfach auf ihr 
Alter zurückgeführt werden, so 

• werden älteren Menschen immer häufiger u. a. präventive, insbesondere tertiärprä-
ventive, rehabilitative und psychotherapeutische Leistungen verweigert; 

• werden ihre Beschwerden oft und in Abhängigkeit vom Versicherungsstatus als al-
tersbedingte Erscheinungen abgetan und weitere diagnostische Untersuchungen un-
terlassen; 

• werden sie nicht als Partnerin oder Partner im medizinischen, pflegerischen Dialog 
bzw. auf Sozialleistungsträgerseite angesehen, die mitüberlegen und entscheiden, was 
für sie gut ist und was nicht, und 

• wird ihnen nicht selten pauschal die Kompetenz abgesprochen, selbst die Regie für 
ihr Leben, ihre Gesundheit oder ihr Sterben zu haben. 

Altersdiskriminierung im deutschen Gesundheitswesen ist weniger auf altersdiskrimi-
nierende gesetzliche Vorgaben zurückzuführen, sondern entsteht in erster Linie in Zu-
sammenhang mit medizinischer Unkenntnis, fehlendem interdisziplinärem Wissen bzw. 
defizitorientierten Altersbildern. Sie bringen es mit sich, dass berufliches Handeln von 
zum Beispiel Ärzten, Psychologen, Pflegekräften, Sozialarbeitern und anderen Berufs-
gruppen nicht selten durch einen falsch verstandenen „Sparsinn“ in therapeutischer, 
aber auch pflegerischer, psychosozialer, präventiver und rehabilitativer Hinsicht geprägt 
ist. Denn die Erfolgsaussichten werden bei älteren Menschen fälschlicherweise als ge-
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ring eingeschätzt. In diesem Zusammenhang führt z. B. das Unterlassen diagnostischer 
und therapeutischer Maßnahmen u. U. zu vermeidbaren gravierenden Schmerzbelastun-
gen oder auch zu irreversiblen Gesundheitsbeeinträchtigungen und Leidenszuständen 
sowie zu Folgekosten. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Zugang zu medizinischen Leistungen – 
wie zum Beispiel Rehabilitation – eng mit Erwerbstätigkeit verknüpft ist. Dies führt da-
zu, dass Leistungen älteren Menschen verwehrt werden, da sie nicht mehr erwerbstätig 
sind. 

Welche Beispiele gibt es? 

• Einer Seniorin (69) wurde im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt eine Reha-
bilitationsmaßnahme verweigert. Nach telefonischer Rückfrage wurde ihr mitgeteilt, 
dass ihre Arbeitsfähigkeit nicht wieder hergestellt werden müsse und sie doch Zeit 
hätte, alles auszukurieren. 

• Kurz vor dem Ende eines Klinikaufenthalts wurde für eine ältere Patientin (72) ein 
häuslicher Pflegedienst eingeschaltet, ohne vorab die Kompetenzen der Patientin und 
ihre privaten Unterstützungspotenziale in Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft 
zu erfragen, zu berücksichtigen und einzubeziehen. 

Handlungsempfehlungen von Älteren für Ältere 

• Zum besseren Verständnis der Thematik sind Sensibilisierungsmaßnahmen verschie-
denster Art notwendig – sowohl für das Personal im Gesundheitswesen als auch für 
die älteren Menschen selbst. Dies sollte im Dialog zwischen Professionellen im Ge-
sundheitswesen und älteren Menschen geschehen. 

• Ältere Menschen sollten dahingehend unterstützt werden, dass sie sich gegen Benach-
teiligungen wehren können. Mögliche Anlaufstellen im Gesundheitswesen sind Pati-
entensprecher, Verbraucherberatungen und die Selbstverwaltungen der Kranken- und 
Pflegeversicherungen. 

• Ältere können z. B. über eine Berufung in die Selbstverwaltungen gegenüber den je-
weiligen Institutionen einerseits und andererseits gegenüber der Presse bzw. den Me-
dien und der Politik Einfluss nehmen. 

• Um die Interessen älterer Patientinnen und Patienten angemessen vertreten und beste-
hende Benachteiligungen aufdecken zu können, müssen ausgewählte Seniorenverbän-
de als maßgebliche Organisationen im Sinne der Patientenbeteiligungsverordnung 
anerkannt werden. 

• Beschwerden von Seiten der älteren Menschen müssen möglich sein, ohne dass dies 
negative Folgen für sie hat. 
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Handlungsempfehlungen für Akteurinnen und Akteure 
in der Seniorenarbeit und Politik 

• Zum besseren Verständnis der Thematik sind Sensibilisierungsmaßnahmen sowohl 
für Mitarbeitende im Gesundheitswesen als auch für die älteren Menschen selbst not-
wendig. Dies sollte im Dialog zwischen Professionellen im Gesundheitswesen – mög-
lichst interdisziplinär – und älteren Menschen geschehen. 

• Aus-, Fort- und Weiterbildung der verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheits-
wesen müssen die Thematik „Diskriminierungen aufgrund des Lebensalters“ aufgrei-
fen und verstärkt problematisieren. 

• Mehr Fachpersonal ist in der ambulanten und stationären Pflege notwendig, um 
Belastungssituationen zu entschärfen und Altersdiskriminierung bzw. Gewalt zu ver-
hindern. Darüber hinaus ist für eine ausreichende Entlastung pflegender Angehöriger 
zu sorgen. 

Handlungsempfehlungen für die Landesregierung 

Um den Tatbestand der Diskriminierung anzuerkennen und für die Problematik „Dis-
kriminierungen aufgrund des Lebensalters“ zu sensibilisieren, ist eine Handreichung 
zum Umgang mit Altersdiskriminierung wichtig. Diese sollte u. a. Informationen ent-
halten, wo sich ältere Menschen hinwenden und wie sie sich gegen Altersdiskriminie-
rung in ihrem Alltag wehren können. Diese Handreichung sollte mindestens die im Posi-
tionspapier genannten Alltagsbereiche enthalten. 

Handlungsempfehlungen für Akteurinnen und Akteure 
in der Seniorenarbeit und Politik auf Bundesebene 

• Um die Interessen älterer Patientinnen und Patienten angemessen vertreten und beste-
hende Benachteiligungen aufdecken zu können, sollen Seniorenvertretungen als Ver-
treter betroffener älterer Menschen einen Sitz mit Stimmrecht im Gemeinsamen Aus-
schuss der Krankenkassen, Ärzte und Patientenvertreter bekommen. 

Forschungsbedarf 

• Diskriminierungen aufgrund des Lebensalters im Gesundheitswesen sind systema-
tisch zu erfassen, um das Ausmaß zu belegen und um mehr Transparenz zu schaffen. 
So ist u. a. zu klären, inwieweit älteren Menschen medizinisch notwendige Leistungen 
vorenthalten werden. Hierzu bedarf es verstärkter Bemühungen, um das Profil zu 
schärfen und die Komplexität zu verstehen. Dabei ist es erforderlich, zunächst eine 
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Ist-Analyse bestehender Untersuchungen zum Thema vorzunehmen und den Bedarf 
fehlender Untersuchungen herauszuarbeiten. 

• Bislang werden Medikamententests vorrangig an männlichen Versuchspersonen ge-
testet und die Ergebnisse auf Frauen übertragen. Dies ist nicht haltbar. Es müssen so-
wohl Frauen als auch Männer als Testpersonen herangezogen und die Wirkungs-
weisen von Medikamenten speziell für ältere und alte Menschen geprüft werden. 

4.3 Banken und Versicherungen 

Um was geht es? 

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen können wichtig sein, um beispielsweise klei-
ne oder größere Wünsche wie den Kauf einer Digitalkamera oder den Umbau des eige-
nen Hauses finanziell umsetzen zu können oder durch eine Auslandskrankenversiche-
rung auch bei Reisen abgesichert zu sein. Doch ältere Menschen müssen häufig feststel-
len, dass bei Vergabe von Krediten oder bei Abschluss von Versicherungen weniger die 
persönliche Situation berücksichtigt wird, sondern vorrangig das Alter von Bedeutung 
ist. 

Welche Probleme zeigen sich? 

So stehen ältere Menschen vielfach vor der Schwierigkeit, dass sie im Alter keine Dar-
lehen mehr bekommen, Kleinstkredite wie etwa beim Ratenkauf verweigert werden, 
Kreditkarten nicht mehr ausgestellt oder Dispositionskredite gestrichen werden. Laut 
Bundesverband der Banken stellt das „Alter“ bei der Vergabe von Darlehen lediglich 
einen von mehreren Faktoren in der individuellen Bonitätsprüfung dar.1 Eine individuel-
le und faire Kreditanalyse ist Voraussetzung. „Alter“ kann mittelbar ein Hinderungs-
grund sein, wenn es die Aussichten einer regulären Kreditrückzahlung verschlechtert. 
Doch Aspekte wie Lebenserwartung und Pflegerisiko, die in der Einzelbetrachtung eines 
älteren Menschen berücksichtigt werden, machen nach Aussagen der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren-Organisationen klar, dass der Faktor „Alter“ eine ganz ent-
scheidende Rolle in der Bonitätsprüfung spielt. Die Erfahrungsberichte betroffener 
Seniorinnen und Senioren lassen vermuten, dass bei der Vergabe von Krediten statt der 
individuellen Bonitätsprüfung häufig feste Altersgrenzen angewendet werden. 

1 Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. hat in einer Befragung von Banken und Versicherungsunterneh-
men deren Umgang mit älteren Kundinnen und Kunden überprüft. Gleichzeitig waren ältere Menschen aufgerufen, konkrete Fälle 
von Altersdiskriminierung zu benennen. Die Ergebnisse sind in den BAGSO-Nachrichten (Ausgabe 4/2005) veröffentlicht. 
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Des Weiteren sind ältere Menschen von den zunehmenden Service-Einsparungen der 
Banken betroffen. Aufgrund der Schließung von Bankfilialen in Stadtteilen oder kleine-
ren Orten werden ältere Menschen gezwungen, längere Wege zur nächsten Bank auf 
sich zu nehmen oder Bankautomaten zu nutzen. Dies führt zu einem Wegfall eines wich-
tigen Bestandteils der Infrastruktur im Alter – d. h. in der Nähe des Wohnortes. 

In der Versicherungsbranche ist der Gebrauch des „Lebensalters“ als ein allgemeines 
Merkmal verbreitet, um das Risiko zu bestimmen. Dies hat zur Folge, dass Versicherun-
gen wie beispielsweise Unfallversicherungen, private Kranken- und Pflegezusatzversi-
cherungen nur bis zu einem bestimmten Lebensalter wie 60 bzw. 65 abgeschlossen wer-
den können. Teilweise führen Erkrankungen wie Parkinson, Diabetes mellitus, Arterio-
sklerose oder demenzielle Erkrankungen dazu, dass Neuversicherungen von Seiten der 
Versicherungen abgelehnt werden. Liegen keine Altersbegrenzungen vor, so sind häufig 
die Versicherungsprämien wie beispielsweise bei Auslandskrankenversicherungen um 
einiges teurer als bei jüngeren Menschen. Preissteigerungen von 50 bis 250 % sind hier 
zu finden. 

Ein kategorischer Ausschluss von Versicherungsangeboten aufgrund eines bestimmten 
Lebensalters ist nicht akzeptabel. Dies gilt vor allem für Leistungen, die seit Inkrafttre-
ten des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes nicht mehr von den gesetzlichen Kranken-
versicherungen übernommen werden. Da die gesetzlichen Krankenversicherungen mit 
privaten Anbietern kooperieren, muss beispielsweise durch eine gesetzliche Vorgabe si-
chergestellt sein, dass die Angebote für alle unabhängig vom Alter zugänglich sind. Da-
bei ist darauf zu achten, dass die Versicherungsunternehmen dies nicht durch unange-
messen hohe Beiträge umgehen können. Unterschiedliche Tarife für Jung und Alt dürfen 
nur auf der Grundlage einer überprüfbaren, auf statistischen Daten beruhenden Risiko-
bewertung festgelegt werden. 

Welche Beispiele gibt es? 

• In einem Wohngebiet einer Gemeinde wurde eine Straße ausgebaut. Die auf die An-
lieger umgewälzten Kosten betrugen bei einem Einfamilienhaus, das von einer älteren 
Frau bewohnt wird, etwa 10.000 Euro. Um den Betrag bezahlen zu können, wollte 
die Frau ein Darlehen auf ihr Haus aufnehmen. Das Darlehen wurde von der Bank 
mit Verweis auf ihr Alter abgelehnt. 

• Ohne weitere Rücksprache wurde die Kreditwürdigkeit eines Seniors (66) auf ein 
Drittel der Höhe der monatlichen Rente begrenzt. 

• Eine Bausparkasse lehnte einem langjährigen Kunden mit Beginn des 65. Lebens-
jahres den Abschluss einer Restschuldversicherung wegen des Alters ab. 

• „Ich bin Jahrgang 1938 und habe mich bemüht, eine private Zusatzkrankenversiche-
rung abzuschließen. Telefonisch wurde mir jedes Mal abgesagt. Ich habe nicht einmal 
Unterlagen zum Ausfüllen bekommen.“ 
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Handlungsempfehlungen von Älteren für Ältere 

Ältere Menschen sollten dahingehend unterstützt werden, dass sie sich gegen Benachtei-
ligungen wehren können. Mögliche Anlaufstellen sind hier die Verbraucherberatungs-
stellen. 

Handlungsempfehlungen für Akteurinnen und Akteure im Banken- und 
Versicherungswesen, in der Seniorenarbeit und Politik 

• Wir fordern die Versicherungswirtschaft sowie Banken und Sparkassen auf, Lösun-
gen zu erarbeiten und marktgerecht zu handeln. Etwa 20 Millionen ältere potenzielle 
Kundinnen und Kunden in Deutschland erwarten ein bedingungsgerechtes Angebot 
und risikogerechte Beiträge. 

• Wenn Banken und Versicherungen ältere Kunden langfristig – vor allem vor dem 
Hintergrund der demographischen Entwicklungen – gewinnen bzw. halten wollen, 
sollten sie ihren Umgang mit älteren Kundinnen und Kunden grundlegend überprü-
fen. Ältere wollen eine faire Behandlung wie andere Kundinnen und Kunden. 

• Im Rahmen einer fairen und individuellen Kreditanalyse müssen bestehende Sicher-
heiten berücksichtigt werden. 

• Banken und Versicherungen sollen neue Formen der Versicherung und Kreditabsiche-
rung in eigenem Interesse und dem der Seniorinnen und Senioren entwickeln. Krea-
tive Ideen sollten im Rahmen von Diplom- und Doktorarbeiten erarbeitet werden. 

• Im Rahmen von Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dieses Thema 
aufzugreifen und dafür zu sensibilisieren. 

• Unter Berücksichtigung des demographischen Wandels sollten ältere und erfahrene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als individuelle Seniorenberaterinnen und Senio-
renberater geschult und eingesetzt werden, um kundenorientiert zu sein. 

• Sparkassen und Banken müssen auch regional erreichbar sein. 
• Positive Beispiele des Umgangs mit älteren Kundinnen und Kunden sollten in der 

Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
• Verbraucherberatungsstellen sollten stärker eingebunden werden. 

Handlungsempfehlungen für die Landesregierung 

Um für das Thema zu sensibilisieren, ist eine Handreichung zum Umgang mit Altersdis-
kriminierung wichtig. Diese sollte u. a. Informationen enthalten, wo ältere Menschen 
sich hinwenden können und wie sie sich gegen Altersdiskriminierung in ihrem Alltag 
wehren können. 
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Forschungsbedarf 

Bislang mangelt es an Untersuchungen, die das Ausmaß von Diskriminierungen im Ban-
ken- und Versicherungswesen belegen. Hierzu bedarf es verstärkter Bemühungen, um 
einen gesicherten Einblick zu erhalten. 

4.4 Soziales Leben 

Unter dem Titel „Soziales Leben“ sind alle Bereiche des öffentlichen Lebens außer Ar-
beit, Gesundheit, Banken und Versicherungen sowie Medien zusammengefasst. Es sind 
öffentliche Bereiche oder Räume im praktischen wie im übertragenen Sinn gemeint, in 
denen sich Menschen in unterschiedlicher Weise und Intensität bewegen, sich aufhalten 
oder begegnen. Hierzu gehören z. B. Partizipation (auch politische Partizipation), frei-
williges Engagement, Wohnen, Wohnumfeld, Infrastruktur und öffentliche Räume ins-
gesamt. Neben den realen Räumen gibt es auch virtuelle, wie beispielsweise das Inter-
net. 

Um was geht es? 

Diskriminierende Äußerungen und Tatbestände im sozialen Leben sind Bestandteil der 
Erfahrungswelt vieler älterer Menschen. Altersdiskriminierungen im sozialen Leben 
sind dabei besonders folgenreich, denn sie betreffen nicht nur eine Generation, sondern 
sie werden kulturell über Generationen weitergetragen. Damit werden sie in einem Pro-
zess zum hartnäckigen – da immer wieder reproduzierten – Bestandteil der Kultur und 
beeinflussen auch das Verhältnis der Generationen zueinander. Auch die soziale Identi-
tät älterer und alter Menschen leidet darunter: Die normierte Sicht auf Ältere, beispiels-
weise über Altersstereotype, führt zu unsichtbaren, häufig nur von den Älteren selbst ge-
fühlten Benachteiligungen im gesamten sozialen Leben. Altersdiskriminierung in öffent-
lichen Räumen wahrzunehmen, diese als solche zu erkennen und zu erfassen ist aus fol-
genden Gründen schwierig: 

• Durch die – oftmals stillschweigende – Tolerierung und Akzeptanz von Altersdiskri-
minierungen im sozialen Leben wird Äußerungen und Handlungsweisen, die alters-
diskriminierend sind, mit Gewohnheit begegnet. Durch die Gewöhnung an eigentlich 
erschreckende Diskriminierungsäußerungen oder -tatbestände wird ein Verhältnis zu 
diesen Äußerungen und Tatbeständen gefestigt, dass vielen als „normal“ erscheint. 

• Es herrscht bislang auch deshalb eine geringe Sensibilität gegenüber Altersdiskrimi-
nierung, weil sie toleriert wird und die Vorstufen dazu als üblicher Umgangston und 
als kulturell etabliertes Wissensgut gelten. 
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• Altersdiskriminierungen in öffentlichen Räumen entziehen sich weitgehend der Kon-
trolle. Solche Kontrollen sind in anderen Bereichen eher möglich und zum Teil gege-
ben (Beispiel: offene und verdeckte Altersgrenzen in der Freiwilligenarbeit). 

• Das Eingeständnis der Erfahrung, allein wegen vieler Lebensjahre negativ bewertet, 
ja diskriminiert zu werden, ist mehrfach mit Tabus belegt. Zu den Alten zu gehören, 
ist mit Angst besetzt, denn dies wird gesellschaftlich negativ bewertet. Das Bekennt-
nis: „Ich werde wegen meines Alters diskriminiert!“ bedeutet: „Ich bin alt, und ich 
bin schwach!“ 

Welche Beispiele gibt es? 

• „Ich bin 65 Jahre alt und werde auf der Straße als ‚alter Sack‘ beschimpft, einfach so, 
weil man mir ansieht, dass ich nicht mehr jung bin.“ 

• „Seit ich aus dem Erwerbsleben ausgeschieden bin, glauben Menschen, ich könne 
nicht mehr denken, nicht mehr bis drei zählen und behandeln mich auch so. Ich bin 
66 Jahre alt.“ 

• „Weil ich 71 Jahre bin, darf ich in unserer Stadt nicht mehr im Wahlausschuss mitar-
beiten.“ 

• „Dafür, dass ich nach 40 Jahren Rente bekomme, muss ich mich immer öfter vor jün-
geren Leuten rechtfertigen, als würde ich ihnen als 65-Jähriger etwas wegnehmen, 
was mir nicht zusteht.“ 

• „Wenn ich langsam in die Straßenbahn einsteige, ich bin 72 Jahre und bin nach wie 
vor sportlich aktiv, werde ich als ‚lahme alte Kuh‘ beschimpft, dabei sind junge 
Menschen auch nicht immer schnell.“ 

Handlungsempfehlungen von Älteren für Ältere 

• Die Sensibilisierung für Altersdiskriminierung setzt die individuelle und gesellschaft-
liche Reflexion von Altersbildern voraus. 

• Innerhalb der Gesellschaft muss eine Sensibilisierung gegenüber Altersdiskriminie-
rung entstehen oder wachsen, daher muss das Thema kommuniziert werden, es darf 
nicht mehr tabuisiert werden, d. h., Altersdiskriminierung muss angesprochen wer-
den. Es muss anerkannt werden, dass sie existiert. 

• Gegen Altersdiskriminierung sollten sich Menschen, da wo es gefahrlos möglich ist, 
wehren, d. h. ihr widersprechen und/oder diejenigen, die diskriminieren, mit ihrem 
Handeln konfrontieren, allein oder gemeinsam mit anderen. 

• Entscheidend hierfür ist, dass ältere Menschen das hierzu notwendige Selbstbewusst-
sein entfalten und ihre gesellschaftliche Beteiligung einfordern. 

• Jeder ältere Mensch ist aufgefordert, für sich selbst ein Gegenbild des „schwachen, 
hinfälligen Alten“ zu entwerfen und zu leben. 
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• Ältere Menschen sollen generationsübergreifende Treffen und Projekte entwickeln 
und sich daran beteiligen. 

Handlungsempfehlungen für Akteurinnen und Akteure 
in der Seniorenarbeit und Politik 

• Die Sensibilisierung gegenüber Altersdiskriminierung setzt die individuelle und 
gesellschaftliche Reflexion von Altersbildern voraus. 

• Innerhalb der Gesellschaft muss eine Sensibilisierung gegenüber Altersdiskriminie-
rung entstehen oder wachsen; daher muss das Thema kommuniziert werden, es darf 
nicht mehr tabuisiert werden, d. h., Altersdiskriminierung muss innerhalb der Ar-
beitsfelder von Akteurinnen und Akteuren der Seniorenarbeit und Politik zum The-
ma werden. 

• Die Sensibilisierung für und die Abwehr von Altersdiskriminierung erfordert Maß-
nahmen in den Arbeitsfeldern von Akteurinnen und Akteuren der Seniorenarbeit und 
Politik. 

• Ältere Menschen müssen alle Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Beteiligung erhal-
ten. 

• Es müssen gesellschaftliche Gegenbilder des „schwachen, hinfälligen Alten“ entwik-
kelt und kommuniziert werden. 

• Es müssen überall generationsübergreifende Projekte entwickelt werden. 

Handlungsempfehlungen für die Landesregierung 

• Die Sensibilisierung für Altersdiskriminierung setzt die individuelle und gesellschaft-
lich Reflexion von Altersbildern voraus. 

• Die Gesellschaft muss an das Thema „Altersdiskriminierung“ herangeführt und sen-
sibilisiert werden; daher muss das Thema kommuniziert werden. Es darf nicht mehr 
tabuisiert werden, d. h., Altersdiskriminierung muss ein Thema innerhalb der Senio-
renpolitik und allen anderen Politikfeldern werden. 

• Die Sensibilisierung für und die Abwehr von Altersdiskriminierung erfordert Maß-
nahmen in der Seniorenpolitik und allen anderen Politikfeldern. 

• In der Kommunizierung des Themas „Altersdiskriminierung“ müssen Potenziale des 
Alters und das Verbindende/Gemeinsame der Generationen herausgestellt werden. 

Forschungsbedarf 

Altersdiskriminierungen sind systematisch zu erfassen, um Transparenz zu schaffen. 
Altersdiskriminierung, insbesondere im sozialen Bereich, ist aus verschiedenen Gründen 
(s. o.) schwer wahrzunehmen, als solche zu erkennen und zu erfassen. Da sie aber fol-
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genreich ist, ist eine systematische Erfassung besonders angeraten. Hier kann die For-
schung eine Analyse der Funktionsweise und Übertragung von Altersdiskriminierung 
über Generationen erzielen. Zudem kann eine solche Forschung zur Kommunikation 
des Themas und damit zur Sensibilisierung für Altersdiskriminierung beitragen. 

4.5 Medien 

In Tages- und Wochenzeitungen, in Magazinen etc. (so genannte Print-Medien), im 
Fernsehen, im Hörfunk und im Kino (einschließlich Video und DVD) werden gesell-
schaftliche Wirklichkeiten/Realitäten gespiegelt und zugleich geschaffen. Wirklichkeit 
und Fiktion verschwimmen in den Medien gewollt oder zufällig, und auch außerhalb 
der Medien werden sie nicht immer klar getrennt. Fakt ist: Die Bedeutung für und der 
Einfluss der Medien auf die Gesellschaft ist hoch. Daher ist der Blick auf die Medien 
auch von besonderer Bedeutung für den Versuch, Altersdiskriminierungen transparent 
zu machen, zu zeigen, wo sie stattfinden, und ihnen zu begegnen. 

Um was geht es? 

In den Medien werden Altersbilder (aller Generationen) dargestellt. Diese Darstellungen 
spiegeln aber nicht nur gesellschaftliche Realitäten, sondern sie können auch solche pro-
duzieren oder vorhandene unterstützen. So führt z. B. die Darstellung negativer Alters-
bilder in den Medien in der gesellschaftlichen Realität dazu, bereits vorhandene, unrea-
listische bis negative Altersbilder zu stärken. Medien scheinen dabei der „modernen 
Pflicht“ des immerwährenden Jungseins in besonders starker Weise verbunden. Zur 
werbewirksamen Zielgruppe gehören Menschen per Definition nur bis zum 49sten Le-
bensjahr. Aber auch innerhalb der Medien selbst, d. h. bei TV- und Hörfunk-Sendern, in 
Fernseh- und Rundfunkanstalten, bei Zeitungsverlagen etc., gilt Jungsein als Pflicht. 
Entsprechend wird das Programmangebot mit seinen Bildern vor allem um das Jungsein 
herum gestaltet. 

Welche Beispiele gibt es? 

• „Ich bin 76 Jahre alt. Ständig steht in der Zeitung, dass ich zum Rentnerberg gehöre 
oder Teil einer Lawine bin. Können Sie sich vorstellen, wie man sich als Mensch 
dabei fühlt?“ 

• „Ich bin 80 Jahre alt, und in der Zeitung lese ich oft etwas von der Überalterung der 
Gesellschaft. Dabei bekommen doch junge Menschen oft keine Kinder mehr. Da wird 
uns alten Menschen etwas in die Schuhe geschoben, mit dem wir als Generation 
wirklich nichts zu tun haben.“ 
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• „Im Fernsehen sehe ich nur junge Menschen. Leute, die so alt sind wie ich, nämlich 
73 Jahre, kommen fast gar nicht vor. Und wenn, dann nur als gutmütige oder als 
mürrische Oma.“ 

• „Im Fernsehen darf man nicht alt aussehen. So habe ich z. B. noch nie eine ältere 
Nachrichtensprecherin gesehen. Wenn man auf so etwas achtet, bekommt man das 
Gefühl, als wenn man nicht zur Gesellschaft gehört, man findet sozusagen nicht 
statt.“ 

Handlungsempfehlungen von Älteren für Ältere 

• Eigene Themen und eigene Altersbilder sind zu setzen und mit entsprechender Öf-
fentlichkeitsarbeit in die Medien zu bringen. 

• Bei den öffentlich-rechtlichen Medien existieren Kontrollorgane, denen negative Dar-
stellungen des Alters gemeldet werden können, z. B. der WDR-Rundfunkrat. Dort ist 
auch der so genannte „Platz des älteren Menschen“ durch ein Benennungsrecht der 
Landesseniorenvertretung NRW besetzt. 

• Bei privatrechtlichen Sendern können Beschwerden, am besten in gesammelter Form, 
helfen, sich gegen alterdiskriminierende Darstellungen zu wehren. 

• Entweder schriftlich (z. B. in Briefen) oder mündlich (z. B. durch Anrufe, durch Be-
schwerden in Rundfunkräten) ist gegen negative Darstellungen zu protestieren. 

Handlungsempfehlungen von Älteren für die Medien 

• Die Chancen des Alters, z. B. die Chance eines Neuanfangs, sind in den Medien dar-
zustellen. 

• Die Differenzierung des Alters ist zu beachten. 
• Themen wie Engagement, Arbeitswelt, Familientransfer, Kultur und Sport sind in den 

Medien zu behandeln. 

Handlungsempfehlungen für Akteurinnen und Akteure 
in der Seniorenarbeit und Politik 

• In den Veröffentlichungen bewusst mit realistischen Darstellungen von Altersgrup-
pen umgehen. 

• Dem Jugendwahn ist durch Konzepte, Veranstaltungen und Aktivitäten entgegenzu-
treten. 

• Der Altersdiskriminierung muss das Verbindende der Generationen entgegengesetzt 
werden, zum Beispiel durch Berichterstattung über familiäre Bindungen. 
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Handlungsempfehlungen für die Landesregierung 

• Aufklärung und Darstellung über die Lebenssituationen älterer Menschen sind not-
wendig. 

• Fakten über die Lebenslagen älterer Menschen müssen immer wieder in die Öffent-
lichkeit getragen werden, um unrealistischen Altersbildern und Vorstellungen ent-
gegenzuwirken. 

Forschungsbedarf 

Altersdiskriminierende Darstellungen in den Medien sollten systematisch erfasst wer-
den, um Transparenz zu schaffen. Da solche Darstellungen in den Medien aufgrund 
ihrer Definitionsmacht und Verbreitung die vorhandenen negativen Altersbilder immer 
wieder unterstützen, ist deren Analyse mit dem Ziel der Aufdeckung und langfristigen 
Abkehr davon notwendig. Allerdings muss dabei im Hinblick auf die schon lange beste-
hende Medienkritik (seit über 30 Jahren wird schon über negative Altersbilder in den 
Medien berichtet) an den unrealistischen Darstellungen der Generationen und beson-
ders der älteren Generationen nach neuen Wegen gesucht werden. Denn offensichtlich 
hat die Kritik nicht zu Veränderungen geführt. 
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5 Wege aus der Altersdiskriminierung 

Welche Möglichkeiten existieren und welche Schritte zur Verhinderung und Beseitigung 
von Altersdiskriminierung aufgrund des Lebensalters sind möglich? Mehr über die 
Funktionsweise, über Prozesse, Hintergründe und Auswirkungen von Altersdiskriminie-
rung zu wissen stellt dabei eine der Möglichkeiten dar. Zudem bieten Handlungsem-
pfehlungen Schritte aus der Altersdiskriminierung. Für die Alltagsbereiche: Arbeit, Ge-
sundheitswesen, Banken und Versicherungen, soziales Leben und Medien wurden be-
reichsbezogene Handlungsempfehlungen und Forschungsbedarf formuliert. Neben die-
sen sind im Folgenden Forschungsbedarf und Handlungsempfehlungen allgemeingülti-
ger Art formuliert. 

5.1 Forschungsbedarf 

Mangelnde Forschungen zum Themenfeld „Altersdiskriminierung“ erschweren die 
Transparenz vorhandener altersdiskriminierender Tatbestände. Es mangelt an Untersu-
chungen, welche die Altersdiskriminierung nicht nur in Ausschnitten – Arbeitsmarkt 
oder Gesundheitswesen – darstellen, sondern auch in der Gesamtheit – d. h. im Alltag 
älterer Menschen – betrachten. Im Prozess der Altersdiskriminierung trägt dieser Man-
gel zu einer Stabilisierung von Altersdiskriminierung bei. Um dem Ziel der Beseitigung 
von Altersdiskriminierung näher zu kommen, ist das Wissen über deren Funktionswei-
sen, Prozesse, Hintergründe und Auswirkungen notwendig. 

Die Forschung muss sich auf die systematische Erfassung und Analyse von Altersdiskri-
minierung richten. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

• Erscheinungsformen (Was ist Altersdiskriminierung? Wie zeigt sich Altersdiskrimi-
nierung?) 

• Ausmaß (Wer wird diskriminiert? Wie viele Menschen betrifft es? Welche Auswir-
kungen hat dies?) 

• Zusammenhänge (Wo findet Altersdiskriminierung statt?) 
• Bedingungen (Welche Bedingungen tragen zur Altersdiskriminierung bei? Welche Be-

dingungen tragen zur Integration bei?) 
• Grad (In welchen Abstufungen tritt Altersdiskriminierung auf?) 
• Normen (Existieren Normen, die Altersdiskriminierungen festschreiben?) 
• Historie (Seit wann ist Altersdiskriminierung ein Thema?) 

Im Einzelnen ist folgenden Fragestellungen nachzugehen bzw. sind Forschungsfragen 
und deren Operationalisierungen zu entwickeln: 
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• Die Frage, ob negative Stereotype zu Diskriminierungen älterer Menschen führen, ist 
bislang aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht ausreichend beantwortet worden. 

• Wie kann Diskriminierung „gemessen“ oder „überprüft“ werden (einfach indem 
Menschen befragt werden, ob sie ältere Menschen diskriminieren?)? Ist „Ageism“ in 
der Gesellschaft akzeptiert, so dass viele Menschen zugeben, zu benachteiligen? 

• Wie nehmen ältere Menschen selbst „Ageism“ oder Diskriminierung wahr? Nehmen 
sie es wahr? 

5.2 Handlungsempfehlungen 

Allgemeine Handlungsempfehlungen2 gegen Diskriminierungen aufgrund des Lebens-
alters müssen auf drei Ebenen angesiedelt sein: 

• Ebene der betroffenen älteren Menschen (von und für ältere Menschen) 
• Ebene der Akteurinnen und Akteure in der Seniorenarbeit, Seniorenpolitik und auf 

anderen Politikfeldern (mit und für ältere Menschen) 
• Ebene der Regierungen, der Parlamente und der Verwaltungen auf Bundes-, Landes-

und kommunaler Ebene (mit und für ältere Menschen) 

Handlungsempfehlungen müssen sich auf folgende Bereiche beziehen: 

• Sensibilisierung: Altersdiskriminierung muss als solche wahrgenommen werden. 
• Transparenz: Altersdiskriminierung muss als solche sichtbar gemacht werden. 
• Kommunikation: Altersdiskriminierung muss ein Thema werden. 
• Dialog: Über Altersdiskriminierung muss gesprochen werden. 
• Information und Aufklärung: Altersdiskriminierenden muss mit Informationen z. B. 

über die Lebenslagen älterer Menschen begegnet werden. 
• Forschungsbedarf: Altersdiskriminierung muss in ihren Erscheinungsformen und ih-

rem Ausmaß systematisch erfasst und Zusammenhänge müssen analysiert werden. 
• Integration: Alter muss selbstverständlicher Bestandteil einer Gesellschaft für alle Le-

bensalter sein. 
• Normierung: Wie in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes für das Verhältnis von 

Mann und Frau geregelt, sollte auch der Abbau gesellschaftlicher Benachteiligungen 
wegen des Lebensalters zu einer staatlichen Pflichtaufgabe werden. Verfestigte Dis-
kriminierungsstrukturen können auf diese Weise aufgebrochen werden. 

• Gesetzgebung: Es muss ein Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet werden, das 
auch das Diskriminierungsmerkmal „Alter“ enthält und den Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen ermöglicht. 

2 In den Alltagsbereichen Arbeit, Gesundheitswesen, Banken und Versicherungen, soziales Leben und Medien sind Handlungs-
empfehlungen auf die konkreten Bereiche bezogen formuliert. 
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